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Frage Nummer 5 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Stefan 
Löw 
(AfD) 

Ich frage die Staatsregierung, wie viele jugendliche Tatverdäch-
tige wurden in den Jahren von 2012 bis 2022 registriert (bitte 
nach Jahren und Alter aufschlüsseln), in wie vielen Fällen wur-
den die Verfahren eingestellt oder nicht weiterverfolgt (bitte 
nach Jahren aufschlüsseln) und wie hoch war der Anteil der Tat-
verdächtigen ohne deutsche Staatsbürgerschaft (bitte ebenfalls 
nach Jahren aufschlüsseln)?  

Antwort des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 

Die Erhebung der statistischen Daten beruht auf der nach bundeseinheitlichen 
Richtlinien geführten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Darin enthalten sind alle 
der (Bayerischen) Polizei bekannt gewordenen Straftaten zum Zeitpunkt der Ab-
gabe an die Staatsanwaltschaft. 

Zu der Anzahl tatverdächtiger Jugendlicher und dem Anteil nichtdeutscher Tatver-
dächtiger in den Jahren 2012 bis 2022 darf auf die Anlage1 verwiesen werden. 

Ein automatisierter Abgleich von Tatverdächtigen aus der PKS mit den Daten der 
Justiz ist nicht möglich. Insofern müsste eine umfangreiche manuelle (Einzel-)Aus-
wertung von Akten und Datenbestände erfolgen. Dies würde zu einem erheblichen 
zeitlichen und personellen Aufwand führen. Die Teilfrage kann daher mit vertretba-
rem Aufwand, insbesondere in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht beantwortet 
werden. 

In der nach bundeseinheitlichen Kriterien erstellten Geschäftsstatistik der Staatsan-
waltschaften (StA-Statistik) wird lediglich ausgewiesen, wie viele Verfahren gegen 
jugendliche Tatverdächtige nach § 45 Jugendgerichtsgesetz eingestellt wurden. 
Nicht erfasst werden damit Einstellungstatbestände wie z. B. § 154f Strafprozess-
ordnung (StPO) oder § 170 Abs. 2 StPO. Demnach kann auch unabhängig von den 
polizeilich erfassten Tatverdächtigen keine Aussage zur Gesamtzahl der eingestell-
ten Verfahren getroffen werden. 

 

                                                      
1 Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einseh-
bar. 

https://www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000017500/0000017816_Anlage-Löw.pdf
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